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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lösung für die Zuga-
be mindestens einer, vorzugsweise in granulierter Form
vorliegenden Substanz zu einer sich in einem Gefäß be-
findenden Flüssigkeit. DE925373 zeigt ein Beispiel für
eine dazu geeignete Vorrichtung. Die vorliegende Erfin-
dung bezieht sich auf ein entsprechendes Verfahren so-
wie auf ein aus mehreren Komponenten bestehendes
Kit zur Umsetzung dieses Verfahrens. Ein besonderer
Fokus der vorgestellten Lösung liegt auf der Zugabe min-
destens einer Substanz zu einer Trinkflüssigkeit, respek-
tive zu einem Getränk. Ausdrücklich sei jedoch betont,
dass die Erfindung und deren Einsatz nicht auf trinkbare
Flüssigkeiten, das heißt insbesondere nicht auf Flüssig-
keiten beschränkt ist, die nach der Zugabe der mindes-
tens einen genannten Substanz noch trinkbar oder hier-
für vorgesehen sind. Mit Blick auf den vorgenannten Fo-
kus wird aber nachfolgend schwerpunktmäßig auf Ge-
tränke, respektive trinkbare Flüssigkeiten, Bezug ge-
nommen werden, ohne dass hierin eine Beschränkung
liegen soll.
[0002] Aus den verschiedensten Gründen kann es,
auch für den Endverbraucher als Erwerber entsprechen-
der Produkte, erforderlich sein, einer Flüssigkeit mindes-
tens eine Substanz zuzuführen, also die betreffende
Substanz der genannten Flüssigkeit beizumengen. So
ist es beispielsweise bekannt, bestimmte Stoffe erst zum
Zwecke ihrer gemeinsamen Verwendung, das heißt zur
Verwendung des letztlich bei der Zusammenführung der
Stoffe entstehenden Produkts, zusammenzuführen.
Gründe hierfür können darin bestehen, dass das beim
Zusammenführen der Stoffe, hier der Flüssigkeit und der
zuzugebenden, vorzugsweise granulierten Substanz,
entstehende Produkt aus Gefährdungsgründen schwie-
rig zu transportieren ist oder, dass die Wirkung oder die
Haltbarkeit des entstehenden Produkts zeitlich begrenzt
ist. Ein anderer Grund kann darin bestehen, dass dem
Endverbraucher oder dem letztendlichen Nutzer die
Möglichkeit gegeben wird, variabel, je nach Wunsch un-
terschiedliche Stoffe miteinander zu kombinieren.
[0003] Getränke sind heute für viele Menschen häufig
mehr als ein Durstlöscher oder etwas, was dazu dient,
den für das Überleben bestehenden Flüssigkeitsbedarf
des Körpers zu decken. Sie sind vielmehr auch Genuss-
mittel und nicht selten sogar ein Lifestyleprodukt. Dem-
gemäß werden durch die Lebensmittelindustrie vielfälti-
ge Anstrengungen unternommen, um mit den einzelnen
Produkten eine breite Käuferschicht anzusprechen oder
gegebenenfalls, insbesondere im Hinblick auf den zuvor
angesprochenen Lifestyleaspekt, gezielt bestimmte
Käuferschichten, wie beispielsweise die Jugend, zu be-
geistern.
[0004] Schon sehr lange ist es beispielsweise bekannt,
Trinkwasser gewissermaßen zu veredeln, das heißt
Wasser geschmacklich oder zur Förderung der Gesund-
heit mit entsprechenden Stoffen anzureichern. Zu den-
ken ist hierbei unter anderem an Tees. Der Herstellung

von Tee dienende Kräuter oder dergleichen werden dem
zur Zubereitung des Tees verwendeten Wasser bei-
spielsweise mittels eines sie aufnehmenden Teebeutels
oder mittels eines Teesiebs zugeführt.
[0005] Aber auch jenseits dessen, was klassischerwei-
se als Tee bezeichnet wird, ist es bekannt, Flüssigkeiten,
wie insbesondere Mineralwässern, Substanzen zuzu-
führen, um sie beispielsweise geschmacklich oder durch
gesundheitsfördernde Stoffe anzureichern. Auch hierfür
werden zum Beispiel mit einem Teesieb oder einem Tee-
beutel vergleichbare Behältnisse, welche die zuzufüh-
rende Substanz aufnehmen, in ein das Wasser aufneh-
mendes Gefäß, wie beispielsweise ein Trinkglas oder
-becher oder in eine Flasche, hineingegeben. Eine mo-
dernere Variante stellen sogenannte Aromakapseln dar,
bei denen es sich um typischerweise aus Kunststoff be-
stehende, mit zumindest einem Aromasiegel versehene
Behältnisse handelt. Um die in der Kapsel enthaltene
Substanz einer Flüssigkeit zuführen zu können, ist das
vorgenannte Siegel zu durchdringen, also zu öffnen oder
zu entfernen, und dann die anzureichernde Flüssigkeit
mit der Kapsel in geeigneter Weise in Verbindung zu brin-
gen. Darüber hinaus ist es bekannt, in einer Flüssigkeit
anzureichernde Substanzen in eine Tablettenform zu
pressen und eine solche Tablette in eine von einem Ge-
fäß, beispielsweise von einer Flasche, aufgenommene
Flüssigkeit zu geben.
[0006] Im letztgenannten Fall muss der Verwender
vorzugsweise warten, bis sich die genannte Tablette in
der Flüssigkeit aufgelöst hat. Insbesondere, sofern eine
entsprechende Tablette in eine Flasche mit einer Flüs-
sigkeit eingeworfen wird, besteht dabei im Falle dessen,
dass ein Nutzer aus dieser Flasche trinkt, bevor sich die
Tablette aufgelöst hat, eine gewisse Verschluckungsge-
fahr. Was andererseits die schon angesprochenen Kap-
seln oder teesiebähnliche Behältnisse anbelangt, so ist
es bei diesen regelmäßig erforderlich, sie vor dem Trin-
ken aus dem die Flüssigkeit aufnehmenden Gefäß zu
entfernen. Andernfalls besteht auch hier eine Verschlu-
ckungsgefahr oder, insbesondere bei Flaschen, das Pro-
blem, dass sich die Kapsel oder das vergleichbare Be-
hältnis vor die Trinköffnung setzt und ein Trinken nahezu
unmöglich macht. Auch ist möglicherweise damit zu
rechnen, dass sich die eine solche Kapsel nutzende Per-
son beschmutzt oder sie unerwünschtermaßen Gegen-
stände mit der Flüssigkeit benetzt.
[0007] Um das Entfernen einer Kapsel oder eines ver-
gleichbaren Behältnisses aus einem Gefäß zu ermögli-
chen, weist eine entsprechende Kapsel nach dem Stand
der Technik üblicherweise eine Schnur, ein stabförmiges
Element oder dergleichen auf, welche es ermöglichen,
die Kapsel aus dem die Flüssigkeit aufnehmenden Gefäß
wieder herauszuziehen. Jedoch kann es hinsichtlich der
Handhabung für den Nutzer sehr umständlich sein, eine
solche Kapsel aus dem Gefäß zu entfernen, um einen
Schluck des Getränks zu sich zu nehmen und dabei viel-
leicht feststellen zu müssen, dass zum Beispiel eine noch
nicht ausreichende Menge einer geschmacksfördernden
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Substanz an die Flüssigkeit abgegeben wurde und dem-
nach die Kapsel zum Erreichen des gewünschten Ziels
nochmals in das Gefäß zu geben ist. Zwar ist es grund-
sätzlich auch denkbar, eine entsprechende Kapsel in
dem Gefäß, wie einer Flasche, dauerhaft zu belassen
und dabei auf Mittel zur Entnahme der Kapsel aus dem
Gefäß zu verzichten, die Kapsel also in Gänze, das heißt
ohne außerhalb des Gefäßes zu ihrer Entnahme verblei-
bende Mittel, in die Flüssigkeit zu geben. Jedoch stehen
dieser Überlegung wiederum die bereits angesproche-
nen Probleme eines möglichen Verschluckens beim
Trinken oder des Blockierens der Trinköffnung entgegen.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, eine alternative
Möglichkeit für die Zugabe mindestens einer Substanz
zu einer sich in einem Gefäß befindenden Flüssigkeit
aufzuzeigen. Hierzu sollen ein Verfahren angegeben und
ein zur Durchführung des Verfahrens verwendbares Kit,
bestehend aus dafür verwendbaren Komponenten, be-
reitgestellt werden.
[0009] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Ein die Auf-
gabe lösendes, zur Durchführung des Verfahrens geeig-
netes Kit ist durch den ersten Sachanspruch charakteri-
siert. Vorteilhafte Ausbildungsformen und Weiterbildun-
gen für das Kit sind durch die Unteransprüche gegeben.
[0010] Das zur Lösung der Aufgabe vorgeschlagene
Verfahren für die Zugabe mindestens einer Substanz zu
einer sich in einem Gefäß, wie beispielsweise einer Fla-
sche, befindenden Flüssigkeit geht von der Nutzung ei-
ner die mindestens eine granulierte Substanz aufneh-
menden Kapsel und eines zugehörigen Handhabungs-
elementes aus. Dabei weist die Kapsel, wie grundsätzlich
aus dem Stand der Technik bereits bekannt, mindestens
ein zur Freigabe einer Öffnung durchstoßbares oder ent-
fernbares Siegel auf. Um eine einfache und eine, im Hin-
blick auf eine möglichst vollständige Entleerung der Kap-
sel, sichere Abgabe der enthaltenen Substanz aus der
Kapsel zu gewährleisten, weist die Kapsel vorzugsweise
mindestens zwei solcher Siegel auf, bevorzugt eines an
einer Unterseite und ein weiteres an einer Oberseite der
Kapsel. Das oder die Siegel deckt/decken mindestens
eine durch das Durchstoßen oder Entfernen freiwerden-
de Öffnung der Kapsel ab. Im Weiteren soll insoweit im
Allgemeinen von mindestens einem Siegel gesprochen
werden. Gemäß dem Verfahren wird die Kapsel nach
dem Durchstoßen oder Entfernen ihres mindestens ei-
nen Siegels zur Abgabe der mindestens einen in ihr ent-
haltenen Substanz vollständig in das die Flüssigkeit auf-
nehmende Gefäß eingefügt. Bei dem Gefäß kann es sich
insbesondere um eine Flasche, aber beispielsweise
auch um eine Tasse, einen Becher, ein Trinkglas oder
um ein Kännchen handeln.
[0011] An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass der auch im Patentanspruch 1 verwendete
Begriff "vollständig" in dem bereits vorstehend angespro-
chenen Sinn zu verstehen ist. Dies meint, es verbleiben
keinerlei Teile der Kapsel, wie etwa ihrer späteren Wie-
derentnahme aus dem Gefäß dienende Schnüre, stab-

förmige Elemente oder dergleichen, außerhalb des Ge-
fäßes, in welches die Kapsel zur Abgabe der mindestens
einen in ihr enthaltenen Substanz in die Flüssigkeit hin-
eingegeben wird. Mit Blick auf das später noch beschrie-
bene Kit aus Kapsel und Handhabungselement schließt
dies indes nicht aus, dass die Kapsel eines entsprechen-
den Kits zur anderweiten Verwendung dennoch über der-
artige Teile (Schnüre, stabförmige Elemente oder der-
gleichen), respektive Bestandteile, verfügt.
[0012] Hinsichtlich des Verfahrens wird jedoch davon
ausgegangen, dass die Kapsel, wie ausgeführt, vollstän-
dig in das Gefäß eingefügt wird. In dem Gefäß wird die
Kapsel entsprechend dem Verfahren zur, respektive bei
der Freisetzung der enthaltenen mindestens einen Sub-
stanz mittels des Handhabungselementes durch eine
Wand des vorgenannten Gefäßes hindurch bewegt und
positioniert. Dies wird dadurch ermöglicht, dass die Kap-
sel und das Handhabungselement, welche dazu entspre-
chend ausgebildet sind, miteinander in eine magnetische
Wirkverbindung gebracht werden.
[0013] Aufgrund der angesprochenen magnetischen
Wirkverbindung ist es dem Anwender möglich, die Kap-
sel beliebig in dem Gefäß (zum Beispiel Flasche) und
damit innerhalb der von diesem Gefäß aufgenommenen
Flüssigkeit zu bewegen, so dass er beispielsweise durch
Hin- und Herbewegen der Kapsel die Freisetzung der
darin enthaltenen Substanz oder Substanzen unterstüt-
zen kann. Insbesondere und vorteilhafterweise ist es ihm
aber auch möglich, die Kapsel, aufgrund der zwischen
ihr und dem Handhabungselement durch die Gefäßwand
hindurch wirkenden magnetischen Anziehungskraft, zu-
mindest vorübergehend an der Gefäßinnenwand zu fi-
xieren und gegebenenfalls schon vor der vollständigen
Freisetzung der Substanz oder Substanzen ohne Ver-
schluckungsgefahr aus dem Gefäß von der enthaltenen
Flüssigkeit zu trinken.
[0014] Das zur Lösung der Aufgabe und zur Durchfüh-
rung des vorstehend beschriebenen Verfahrens vorge-
schlagene Kit besteht aus mindestens zwei Komponen-
ten, nämlich aus der schon erwähnten, die mindestens
eine der Flüssigkeit zuzuführende Substanz aufnehmen-
den Kapsel und dem ebenfalls schon genannten Hand-
habungselement. Die Kapsel weist mindestens ein, vor-
zugsweise mindestens zwei zur Freigabe der enthalte-
nen Substanz zu durchstoßende(s) oder zu entfernen-
de(s) Siegel auf. Das Handhabungselement dient der
Handhabung der Kapsel, also ihrer Bewegung und Po-
sitionierung innerhalb des die anzureichernde Flüssig-
keit aufnehmenden Gefäßes nach dem Einfügen der
Kapsel in das betreffende Gefäß. Der Begriff der Positi-
onierung wird hierbei in der Weise verstanden, dass er
sich darauf bezieht, die Kapsel nicht nur wahllos in dem
Gefäß hin und her zu bewegen, was auch die Möglichkeit
einschließt, die Kapsel ohne weitere Hilfsmittel aus dem
Gefäß, wie insbesondere aus einer Flasche, durch eine
entsprechende Bewegung des Handhabungselementes
an der Außenwand des Gefäßes entlang, wieder zu ent-
nehmen. Er umfasst ferner auch die Möglichkeit, die Kap-
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sel innerhalb des Gefäßes, nämlich an dessen Innen-
wand zumindest vorübergehend festzulegen, respektive
sie zu fixieren.
[0015] Bestandteil einer der das Kit ausbildenden
Komponenten (Kapsel, Handhabungselement) ist min-
destens ein Magnet, nämlich beispielsweise, aber nicht
zwingend ein Permanentmagnet (Dauermagnet).
Gleichzeitig weist die jeweils andere Komponente min-
destens ein komplementäres Element, nämlich ein me-
tallisches Element oder ebenfalls einen Magnet, auf, wo-
bei dieses komplementäre Element zur Handhabung der
Kapsel in eine magnetische Wechselwirkung mit dem
mindestens einen Magnet zu bringen, wozu das Hand-
habungselement an das Gefäß - dieses aber nicht zwin-
gend berührend - heranzuführen ist. Der mindestens eine
Magnet und das mindestens eine komplementäre Ele-
ment sind dabei so beschaffen, dass sie einander anzie-
hen, sofern sie hinreichend nahe zusammengebracht
werden. Dies meint, dass im Falle dessen, dass es sich
bei dem komplementären Element ebenfalls um einen
Magnet handelt, die Komponenten des Kits so ausge-
führt sind, dass der stets vorhandene mindestens eine
Magnet und das komplementäre Element (in diesem Fal-
le ebenfalls ein Magnet) einander anziehen.
[0016] Eine Konfiguration, bei welcher der mindestens
eine Magnet (zur sprachlichen Vereinfachung wird nach-
folgend auch von einem Magnet gesprochen) und das
mindestens eine komplementäre Element (auch hier wird
sprachlich vereinfachend nachfolgend häufig nur von ei-
nem komplementären Element gesprochen) einander
abstoßen, ist eher nicht sinnvoll, da es hierbei für den
Anwender schwierig ist, mittels des Handhabungsele-
mentes Kontrolle über die in dem Gefäß befindliche Kap-
sel und deren Bewegungen auszuüben. Unabhängig da-
von, ob es sich bei dem komplementären Element eben-
falls um einen Magnet oder lediglich um ein aus Metall
bestehendes Element handelt, welches von dem min-
destens einen Magnet der anderen Kit-Komponente an-
gezogen wird, sind der in jedem Fall vorhandene eine
Magnet oder aber die mindestens zwei Magnete (im Falle
einer Ausbildung des komplementären Elementes als
Magnet) so beschaffen, dass die Kapsel mittels des
Handhabungselementes, entsprechend dem Verfahren,
durch eine Gefäßwand hindurch innerhalb des Gefäßes
bewegbar und positionierbar ist. Die zuvor angesproche-
ne Beschaffenheit der oder des entsprechenden Mag-
nete(n) bezieht sich hierbei sowohl auf die geometrische
Formgebung als auch auf die von diesen/diesem ausge-
hende Magnetkraft.
[0017] Wie bereits bei der Darstellung des Verfahrens
angesprochen, ist es aufgrund der Ausbildung des Kits,
nämlich der zwischen der Kapsel und dem Handha-
bungselement bestehenden magnetischen Wirkverbin-
dung, möglich, die Kapsel mittels des Handhabungsele-
mentes innerhalb des Gefäßes mit der Flüssigkeit, ver-
gleichbar einem Schütteln, hin und her zu bewegen, um
die Abgabe der in der Kapsel enthaltenen mindestens
einen Substanz in die Flüssigkeit zu unterstützen. Vor-

zugsweise ist hierbei die Kapsel länglich ausgebildet und
weist an ihren beiden axialen Enden je eine Öffnung auf,
die jeweils mit einem Siegel verschlossen ist, welches
vor dem Hineingeben der Kapsel in das Gefäß durchbro-
chen oder entfernt wird. Im Hinblick auf den Fokus der
vorgestellten Lösung und ihren bevorzugten, jedenfalls
aber nicht ausschließlichen Einsatzzweck, nämlich ihrer
Nutzung zur geschmacklichen oder sonstigen Anreiche-
rung von Getränken, ist die Kapsel entsprechend einer
dafür bestimmten Ausbildungsform bezüglich ihrer Ab-
maße so gestaltet, dass die Kapsel in genormte Geträn-
keflaschen durch deren Flaschenöffnung hindurch ein-
gebracht werden kann.
[0018] Für die Anordnung des mindestens einen Ma-
gneten und des mindestens einen komplementären Ele-
mentes sind unterschiedliche Möglichkeiten gegeben.
Gemäß einer dieser Möglichkeiten ist der Magnet oder
das komplementäre Element in einer dafür im Inneren
der Kapsel ausgebildeten Kammer angeordnet. Der Ma-
gnet oder das komplementäre Element kann dabei von
der betreffenden Kammer derartig umschlossen sein,
dass es mit der mit Hilfe der Kapsel mit einem Zusatz zu
versehenden Flüssigkeit nicht in Kontakt gelangt. Hier-
durch wird insbesondere im Hinblick auf den Anwen-
dungsfall der Zubereitung von Getränken verhindert,
dass das betreffende Element (Magnet oder komple-
mentäres Element) korrodiert und hierdurch die Ge-
schmackseigenschaften des Getränks beeinträchtigt
oder das Genusserlebnis des Anwenders getrübt wird.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass der Magnet
oder das komplementäre Element an einer Behälter-
wand der Kapsel (innere oder äußere Wand) angeordnet
ist.
[0019] Bei der Umsetzung der Erfindung wird es schon
aus Kostengründen zu bevorzugen sein, dass der min-
destens eine Magnet Bestandteil der Handhabungsele-
mentes ist und die Kapsel ein komplementäres Element
in Form eines metallischen Elementes (Metallstreifen
oder dergleichen) aufweist. Dem liegt die Überlegung zu-
grunde, dass ein Handhabungselement unter wiederhol-
ter Ausführung des Verfahrens mit einer Mehrzahl von
Kapsel jeweils zu einem erfindungsgemäßen Kit kombi-
niert werden kann, wobei die Kapseln nach ihrer Entlee-
rung durch Abgabe der enthaltenen Substanz oder Sub-
stanzen (abgesehen von eventuellen Nachnutzungs-
oder aufwendigeren Recyclingkonzepten) gegebenen-
falls als Abfall entsorgt werden. Bei der zuletzt angespro-
chenen bevorzugten Konfiguration (der mindestens eine
Magnet ist Bestandteil des Handhabungselementes)
kann das komplementäre Element in die Wand der vor-
zugsweise aus Kunststoff bestehenden Kapsel einge-
bracht oder auf diese als Metallschicht aufgebracht sein.
[0020] Neben einer Realisierung der Kapsel in Form
eines Kunststoffbehälters kann die Kapsel aber auch aus
einem mittels eines Magneten, das heißt insbesondere
mittels des mindestens einem, in diesem Fall an dem
Handhabungselement angeordneten oder als dessen
Teil ausgebildeten Magneten, magnetisch anziehbaren
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Material bestehen. Vorzugsweise besteht die Kapsel
hierbei in Gänze aus einem solchen Material und bildet
folglich als Ganzes das zu dem mindestens einen Mag-
net des Handhabungselements magnetisch komple-
mentäre Element aus.
[0021] Darüber hinaus kommen aber für die Ausbil-
dung der Kapsel selbstverständlich Materialien unter-
schiedlichster Art, wie zum Beispiel sogar Glas, sowie
auch unterschiedliche Materialkombinationen in Be-
tracht. Entscheidend ist dabei nur, dass die Kapsel min-
destens einen Magnet oder mindestens ein, zu einem an
dem Handhabungselement oder als Teil davon ausge-
bildeten Magnet magnetisch komplementäres Element
aufweist, respektive eines der sie ausbildenden Materi-
alien geeignet ist, als ein solches magnetisch komple-
mentäres Element zu fungieren.
[0022] Auch für die Ausbildung des Handhabungsele-
mentes, nämlich insbesondere für dessen Formgebung,
kommen unterschiedliche Möglichkeiten in Betracht. So
kann das Handhabungselement beispielsweise in Form
eines länglichen Sticks oder eines Knaufs ausgebildet
sein. Hierbei ist der vorzugsweise an dem Handhabungs-
element ausgebildete Magnet an einer, bei der Verwen-
dung des Kits, dem die Flüssigkeit aufnehmenden Gefäß
zuzuwendenden Stirnfläche des Sticks oder Bodenflä-
che des Knaufs angeordnet. Entsprechendes würde
selbstverständlich für das komplementäre Element gel-
ten, sofern dieses Bestandteil des Handhabungselemen-
tes ist und die Kapsel den (mindestens einen) Magnet
aufweist.
[0023] Darüber hinaus kann das Handhabungsele-
ment die Form eines länglichen Griffes aufweisen. Hier-
bei ist dann der (mindestens eine) Magnet oder das (min-
destens eine) komplementäre Element an einer Längs-
seite des Griffes angeordnet, welche zur Handhabung
einer in einem Gefäß, zum Beispiel in einer Flasche, be-
findlichen Kapsel dem Gefäß zuzuwenden ist und an
dessen Außenwand mit geringem Abstand oder unter
Kontakt mit der Wand des Gefäßes entlanggeführt wird.
Für eine besonders komfortable Nutzung kann das griff-
förmig ausgebildete Handhabungselement eine Ausneh-
mung für die Finger einer Hand eines das Kit mit dem
Handhabungselement nutzenden Person aufweisen. Im
Hinblick auf eine derartige Ausnehmung wird dabei von
einem weitgefassten Verständnis ausgegangen. So
kann es sich bei dieser um eine das Griffelement nicht
durchdringende Vertiefung oder Mulde für die Fingerspit-
zen handeln, aber gegebenenfalls auch um eine das griff-
förmige Handhabungselement in der Art eines Durch-
bruchs vollständig durchdringende Ausnehmung, durch
die ein Nutzer Finger einer seiner Hände hindurchführen
kann.
[0024] Entsprechend einer vorgesehenen Weiterbil-
dung kann das Handhabungselement, unabhängig da-
von, ob es als Stick, respektive Knauf, oder als griffför-
miges Element ausgebildet ist, eine flexible, respektive
elastische Schlaufe aufweisen. Diese aus einem ent-
sprechenden Elastomer bestehende Schlaufe kann um

das die anzureichernde Flüssigkeit und die Kapsel auf-
nehmende Gefäß herumgelegt werden, wobei sich die
Schlaufe aufgrund ihres Materials flexibel an den Umfang
des Gefäßes anpasst und sich an die Gefäßaußenwand
anlegt, respektive sich an dem Gefäß festzieht. Hier-
durch wird erreicht, dass das Handhabungselement un-
ter gleichzeitigem Festhalten einer im Inneren des Ge-
fäßes befindlichen Kapsel auch an dem Gefäß verbleibt,
sofern dieses einmal herunterfällt - selbstverständlich vo-
rausgesetzt, dass das Gefäß aufgrund seines Bestehens
aus einem entsprechenden Material, wie zum Beispiel
Kunststoff, hierbei nicht zu Bruch geht.
[0025] Sofern der Magnet, wie bevorzugt, Bestandteil
des Handhabungselementes, respektive an diesem an-
geordnet ist, muss es sich bei diesem Magnet nicht zwin-
gend um einen Permanentmagnet handeln. Vielmehr
kann es sich bei dem mindestens einen Magnet auch um
einen Elektromagnet handeln. Hierbei kann das vorzugs-
weise mit einer Batterie für den Elektromagnet ausge-
stattete Handhabungselement außerdem ein Bediene-
lement, vorzugsweise in Form eines Tasters, aufweisen,
bei dessen Betätigung der Elektromagnet aktiviert wird.
Selbstverständlich kann es sich bei dem Bedienelement
aber auch um einen Schalter mit einer der Aktivierung
und einer der Deaktivierung des Elektromagneten die-
nenden Schalterstellung handeln. Im Hinblick auf das
Vorhandensein mindestens eines Magneten ist es inso-
weit auch möglich, dass das Handhabungselement min-
destens einen Permanentmagnet und ergänzend min-
destens einen, die magnetische Anziehungskraft des
oder der Permanentmagneten bei Bedarf verstärkenden
Elektromagnet, also eine Kombination aus Permanent-
magneten) und Elektromagnet(en), aufweist.
[0026] Soweit vorstehend und in den Patentansprü-
chen regelmäßig vom Ausbringen mindestens einer Sub-
stanz in eine Flüssigkeit mittels des erfindungsgemäßen
Kits gesprochen wurde, schließt dies insbesondere die
Möglichkeit ein, dass im Inneren der Kapsel zwei oder
mehr voneinander getrennte Volumensegmente ausge-
bildet sind, durch welche verschiedene Substanzen auf-
genommen werden. Selbstverständlich muss dann für
jedes dieser Volumensegmente an der Kapsel mindes-
tens eine, bis zu deren Hineingeben in ein Gefäß mittels
eines Siegels verschlossene Öffnung zur Abgabe der je-
weils aufgenommenen Substanz vorgesehen sein. So-
weit das Kit zur Anreicherung trinkbarer Flüssigkeiten
vorgesehen ist, kann dessen Kapsel eine oder mehrere,
vorzugsweise granulierte Substanzen enthalten, bei de-
nen es sich um Zusätze, wie einen Geschmackszusatz,
mindestens ein Vitamin oder um ein sonstiges Nahrungs-
ergänzungsmittel handeln kann. Letzteren, also den
Nahrungsergänzungsmitteln liegt hierbei ein weitgefass-
tes Verständnis zugrunde, was beispielsweise auch Na-
tron, unterschiedliche Zuckerarten, wie etwa auch Ste-
via, Gemüsepulver, das heißt gefriergetrocknetes, gra-
nuliertes Gemüse, und Koffein mit einschließt. Im Hin-
blick auf die zuvor angesprochene Ausbildungsform mit
zwei Volumensegmenten kann beispielsweise durch ei-
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ne solche Kapsel einerseits ein Geschmackszusatz und
andererseits ein Vitamin zur Anreicherung einer trinkba-
ren Flüssigkeit aufgenommen sein.
[0027] Abgesehen von der hier im Fokus stehenden
Möglichkeit der Getränkezubereitung für Menschen
kommt für das Kit, insbesondere auch im Hinblick auf die
in dessen Kapsel enthalte Substanz oder enthaltenen
Substanzen eine ganze Reihe anderer Anwendungs-
möglichkeiten in Betracht, auch wenn diese nicht durch
die Vermeidung einer Verschluckungsgefahr motiviert
sein mögen. Selbstverständlich können mittels des Kits
auch für Haustiere bestimmte Trinkflüssigkeiten mit Bei-
mengungen versehen werden, wie zum Bespiel Wasser
für Hunde, welches mit einem Geschmack nach Pansen,
Leberwurst oder dergleichen angereichert werden kann.
Ferner ist es beispielsweise denkbar, dass die Kapsel
mindestens eine Substanz aufnimmt, welche bei ihrer
Abgabe in eine Flüssigkeit, wie insbesondere Wasser,
mit dieser Flüssigkeit zusammen ein Reinigungsmittel
ausbildet. Darüber hinaus ist an die Beimengung granu-
lierten Pflanzendüngers oder von Schädlingsbekämp-
fungsmitteln zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu
denken oder an den Zusatz von kosmetischen Substan-
zen für Erfrischungswässer (gegebenenfalls auch für ei-
nen Einsatz in Zerstäubern), an den Zusatz von Duftstof-
fen in zur Verbesserung der Raumluft vorgesehene, zu
verdunstende oder zu zerstäubende Flüssigkeiten
und/oder zu Wasser von Luftbefeuchtern und derglei-
chen mehr.
[0028] Anhand von Zeichnungen sollen nachfolgend
Beispiele für das erfindungsgemäße Kit und für dessen
Nutzung gegeben werden. Die Zeichnungen zeigen im
Einzelnen:

Fig. 1: das erfindungsgemäße Kit entsprechend ei-
ner ersten Ausbildungsform von Kapsel und
Handhabungselement,

Fig. 2: eine abgewandelte Ausbildungsform des Kits
nach Fig. 1 mit spezieller Ausbildung der Kap-
sel,

Fig. 3: eine weitere Ausbildungsform des Kits mit ei-
nem gegenüber Fig. 1 und Fig. 2 anders ge-
stalteten Handhabungselement,

Fig.4a eine Ausbildungsform des Kits mit einem Elek-
tromagnet in dem Handhabungselement,

Fig. 4b das Handhabungselement des Kits gemäß
Fig. 4a mit Blick auf die bei seinem Gebrauch
dem Gefäß zuzuwendende Seite,

Fig. 4c das Handhabungselement des Kits gemäß
Fig. 4a nochmals in einer isometrischen Dar-
stellung.

[0029] Die Fig. 1 zeigt eine erste mögliche Ausbil-
dungsform des erfindungsgemäßen Kits im Zusammen-
hang mit seiner Verwendung zum Ausbringen mindes-
tens einer Substanz in einer von einer Flasche (Gefäß
8) aufgenommenen Flüssigkeit. Bei der Flüssigkeit han-
delt es sich beispielsweise um Wasser, welches durch

Zugabe eines Geschmacksstoffs aromatisiert werden
soll. Der betreffende Geschmackszusatz ist in granulier-
ter Form in der Kapsel 1 enthalten. Die zur Abgabe des
Geschmackszusatzes in Gänze in das Gefäß 8 hinein-
gegebene längliche Kapsel 1 war an ihren beiden, jeweils
eine Öffnung aufweisenden Enden zunächst jeweils mit-
tels je eines Siegels 5, 5’ verschlossen, welches vor Hi-
neingabe der Kapsel 1 in die Flasche (Gefäß 8) entfernt
wurde. Zur Veranschaulichung der Kapsel 1 ist das Ge-
fäß 8 in der Figur in einer Schnittdarstellung gezeigt.
[0030] Die Kapsel 1 ist als ein Kunststoffbehälter aus-
gebildet, welcher auf seinem Außenmantel mit einem in
der Längserstreckung der Kapsel 1 verlaufenden Metall-
streifen beschichtet ist. Dieser, das komplementäre Ele-
ment 4 ausbildende Metallstreifen wird mit einem an dem
von außen an die Flasche (Gefäß 8) herangeführten griff-
förmigen Handhabungselement 2 angeordneten Dauer-
magnet 3 (Permanentmagnet) zur Handhabung der Kap-
sel 1 in eine magnetische Wirkverbindung (Kapsel 1 und
Dauermagnet 3 ziehen einander an) gebracht. Mittels
des dazu vorzugsweise auf die Flasche (Gefäß 8) auf-
gesetzten griffförmigen Handhabungselementes 2 kann
die Kapsel 1 innerhalb der Flasche und damit innerhalb
der Flüssigkeit hin- und herbewegt oder zumindest tem-
porär an deren Innenwand des Gefäßes 8 festgelegt wer-
den. Durch das Hin- und Herbewegen der Kapsel 1 mit-
tels des Handhabungselementes 2 wird die Abgabe der
in der Kapsel enthaltenen Substanz (Aromazusatz) in die
Flüssigkeit unterstützt.
[0031] Um einen Schluck aus der Flasche (dem Gefäß
8) trinken zu können, fixiert der Anwender die Kapsel 1
mittels des Handhabungselementes 2 an der Innenwand
des Gefäßes 8 beziehungsweise legt diese daran vorü-
bergehend fest. Ihm ist es dann möglich, aus dem Gefäß
8 - vorliegend aus der Flasche - zu trinken, ohne dass
eine Verschluckungsgefahr besteht. Sofern die Kapsel
1, wie bevorzugt, aus dünnwandigem Kunststoff ausge-
bildet ist, könnte die Kapsel 1, einschließlich des von ihr
aufgenommenen Granulats, Versuchen zufolge, eine
Masse von etwa 8 - 10 g aufweisen. Kostengünstige, für
das Handhabungselement 2 verwendbare Dauermagne-
te können gleichzeitig eine Magnetkraft aufweisen, mit-
tels welcher Objekte mit einer Masse von 1 kg und mehr
durch die Wand einer handelsüblichen Flasche hindurch
sicher gehalten, das heißt temporär an der Innenseite
der Gefäßwand fixiert werden können.
[0032] Die Fig. 2 zeigt eine gegenüber der Fig. 1 ge-
ringfügig abgewandelte Variante des erfindungsgemä-
ßen Kits. Bei dieser Variante ist, wie aufgrund der Schnitt-
darstellung von Flasche (Gefäß 8) und Kapsel 1 ersicht-
lich, in einer Kammer innerhalb der Kapsel als komple-
mentäres Element 4 ein metallischer Stab angeordnet.
Dieser Stab ist vorzugsweise vollständig von einer die
nicht im Detail dargestellte Kammer einfassenden Kunst-
stoffwand umgeben und kommt daher mit der Flüssigkeit
nicht in Kontakt, so dass es keiner Ausbildung aus Edel-
stahl bedarf, um ein Korrodieren des Elementes 4 zu
verhindern. Darüber hinaus sind Ausbildung des Kits,
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einschließlich des Handhabungselementes 2 und die
Verwendung des Kits zur Anreicherung einer in der Fla-
sche (Gefäß 8) befindlichen Flüssigkeit mit (mindestens)
einer Substanz identisch mit der in der Fig. 1 gezeigten.
[0033] Die Fig. 3 zeigt eine Variante des erfindungs-
gemäßen Kits, bei welcher das Handhabungselement 2
eine gegenüber den Figuren 1 und 2 etwas andere Form
aufweist. Das Handhabungselement 2 ist hierbei knauf-
artig ausgebildet, wobei an der in der Darstellung dem
Gefäß 8, also der Flasche, zugewandten Bodenseite des
knaufförmigen Elementes der Magnet 3 angeordnet ist,
welcher mit dem komplementären Element 4 der Kapsel
1 zur Handhabung der Kapsel 1 in eine magnetische
Wirkverbindung gebracht ist.
[0034] In der Fig. 4a ist eine Ausbildungsform des er-
findungsgemäßen Kits gezeigt, bei welcher Bestandteil
des beispielsweise griffförmigen Handhabungselemen-
tes 2 ein Elektromagnet 3’ ist. Zur Aktivierung des Elek-
tromagneten 3’ weist das Handhabungselement 2 ein
Betätigungsmittel 6 in Form eines Tasters auf. Der Elek-
tromagnet 3’ ist für die Dauer des Niederdrückens dieses
Tasters aktiviert, wobei eine den Elektromagnet ausbil-
dende Spule aus einer Batterie 7 (oder einen Akkumu-
lator) mit Strom gespeist wird.
[0035] Wie aus der Fig. 4b ersichtlich, welche das
Handhabungselement 2 mit Blick auf eine bei seiner Ver-
wendung zur Herstellung einer Wirkverbindung mit einer
sich in einem Gefäß 8 befindenden Kapsel 1 dem Gefäß
zuzuwendende Längsseite zeigt, ist der Elektromagnet
3’ bei dem gezeigten Beispiel in Ergänzung zu einem
Permanentmagnet 3 vorgesehen. Durch Bedienung des
Betätigungsmittels 6 (des Tasters) kann dabei die auf
das komplementäre Element 4 der Kapsel 1 (siehe Fig
4a) wirkende Magnetkraft des Permanentmagneten 3
zusätzlich durch den Elektromagnet 3’ verstärkt werden.
Abweichend von dem gezeigten Beispiel kann das Hand-
habungselement 2 auch nur über einen oder mehrere
Elektromagnet(e) 3’, also nicht über Permanentmagnete
3 verfügen. Dies hat den Vorteil, dass das Handhabungs-
element 2 bei Nichtgebrauch nicht ungewollt zusammen
mit ihm aufbewahrte metallische Teile magnetisch an-
zieht. Die Fig 4c zeigt das Handhabungselement 2 mit
dem hier als Taster ausgeführten Betätigungsmittel 6 und
mit angedeuteter Batterie 7 für die Stromversorgung des
Elektromagneten 3’ nochmals in einer isometrischen
Darstellung.

Patentansprüche

1. Verfahren für die Zugabe mindestens einer Sub-
stanz zu einer in einem Gefäß (8) befindlichen Flüs-
sigkeit, wie insbesondere einer Trinkflüssigkeit, un-
ter Nutzung einer die mindestens eine Substanz auf-
nehmenden, mit mindestens einem durchstoßbaren
oder entfernbaren Siegel (5, 5’) versehenen Kapsel
(1) und eines Handhabungselementes (2) für die
Kapsel (1), wobei die Kapsel (1) nach dem Durch-

stoßen oder Entfernen ihres mindestens einen Sie-
gels (5, 5’) zur Abgabe der mindestens einen von ihr
aufgenommenen Substanz vollständig in das die
Flüssigkeit aufnehmende Gefäß (8) eingefügt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kapsel (1) bei
der Freisetzung der enthaltenen mindestens einen
Substanz innerhalb des Gefäßes (8) mittels des
Handhabungselementes (2) durch eine Gefäßwand
hindurch bewegt und positioniert wird, indem die
Kapsel (1) und das Handhabungselement (2), wel-
che dazu entsprechend ausgebildet sind, miteinan-
der in eine magnetische Wirkverbindung gebracht
werden.

2. Kit für die Zugabe mindestens einer Substanz zu ei-
ner in einem Gefäß (8) befindlichen Flüssigkeit, wel-
ches mindestens zwei Komponenten (1, 2) umfasst,
nämlich eine, die mindestens eine der Flüssigkeit
zuzuführende Substanz aufnehmende Kapsel (1)
mit wenigstens einem, zur Freigabe der mindestens
einen Substanz zu durchstoßenden oder zu entfer-
nenden Siegel (5, 5’) und ein Handhabungselement
(2) zur Handhabung der Kapsel (1), dadurch ge-
kennzeichnet, dass Bestandteil einer der Kompo-
nenten (1, 2) des Kits mindestens ein Magnet (3, 3’)
ist und dass die jeweils andere Komponente (2, 1)
mindestens ein, zur Handhabung der nach dem
Durchstoßen oder Entfernen ihres mindestens einen
Siegels (5, 5’) in das Gefäß (8) mit der Flüssigkeit
gegebenen Kapsel (1), in eine magnetische Wech-
selwirkung mit dem mindestens einen Magnet (3, 3’)
zu bringendes, metallisch oder ebenfalls als Magnet
ausgebildetes magnetisch komplementäres Ele-
ment (4) aufweist, wobei der mindestens eine Mag-
net (3, 3’) der einen Komponente (1, 2) und das min-
destens eine komplementäre Element (4) der ande-
ren Komponente (2, 1) hinsichtlich ihrer magneti-
schen Eigenschaften so ausgebildet sind, dass die
Kapsel (1) mittels des Handhabungselementes (2)
durch eine Gefäßwand hindurch innerhalb des Ge-
fäßes (8) bewegbar und positionierbar ist.

3. Kit nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass dessen Kapsel (1) hinsichtlich ihrer Form und
Größe so ausgebildet ist, dass die Kapsel (1) zur
zweckentsprechenden Nutzung des Kits in genorm-
te Getränkeflaschen durch deren Flaschenöffnung
hindurch einbringbar ist.

4. Kit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der mindestens eine Magnet (3, 3’) oder
das mindestens eine komplementäre Element (4) in
einer im Inneren der Kapsel (1) ausgebildeten Kam-
mer angeordnet ist.

5. Kit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kapsel (1) als ein Kunststoffbehälter
ausgebildet ist, bei dem der mindestens eine Magnet
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(3, 3’) oder das mindestens eine komplementäre Ele-
ment (4) an einer Behälterwand angeordnet ist.

6. Kit nach Anspruch 5, wobei der mindestens eine Ma-
gnet (3, 3’) Bestandteil des Handhabungselementes
(2) ist und die Kapsel (1) das mindestens eine kom-
plementäre Element (4) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine komplementä-
re Element (4) als ein metallisches Element ausge-
bildet ist, welches in die aus dem Kunststoff beste-
hende Behälterwand eingebracht oder auf diese als
Metallschicht aufgebracht ist.

7. Kit nach Anspruch 2 oder 3, wobei der mindestens
eine Magnet (3, 3’) Bestandteil des Handhabungs-
elementes (2) ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kapsel (1) aus einem mittels des mindestens ei-
nen Magneten (3, 3’) magnetisch anziehbaren Ma-
terial besteht und somit die gesamte Kapsel (1) das
mindestens eine komplementäre Element (4) aus-
bildet.

8. Kit nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Handhabungselement (2)
in Form eines länglichen Sticks oder eines Knaufes
ausgebildet ist, wobei der mindestens einer Magnet
(3, 3’) oder das mindestens eine komplementäre Ele-
ment (4) des Handhabungselementes (2) an einer,
bei der Verwendung des Kits, dem die Flüssigkeit
aufnehmenden Gefäß (8) zuzuwendenden Stirnflä-
che des Sticks oder Bodenfläche des Knaufes an-
geordnet ist.

9. Kit nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Handhabungselement (2)
in Form eines länglichen Griffes ausgebildet ist, wo-
bei der mindestens eine Magnet (3, 3’) oder das min-
destens eine komplementäre Element (4) an oder
als integraler Bestandteil einer dem Gefäß (8) zur
Handhabung der in dieses eingebrachten Kapsel (1)
zuzuwendenden Längsseite des griffförmigen
Handhabungselementes (2) angeordnet ist.

10. Kit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das griffförmige Handhabungselement (2) eine
Ausnehmung für die Finger einer Hand einer das Kit
mit dem Handhabungselement (2) nutzenden Per-
son aufweist.

11. Kit nach einem der Ansprüche 2 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Handhabungselement
(2) eine flexible, um das die Flüssigkeit aufnehmen-
de Gefäß (8) herumzulegende Schlaufe aufweist,
mittels derer es, bei um das Gefäß (8) gelegter
Schlaufe, unabhängig vom Bestehen einer Wirkver-
bindung mit der Kapsel (1), also unabhängig vom
Wirken einer Magnetkraft zwischen Kapsel (1) und
Handhabungselement (2), an dem Gefäß (8) festge-

legt ist.

12. Kit nach einem der Ansprüche 2 bis 11, wobei der
mindestens eine Magnet (3, 3’) Bestandteil des
Handhabungselementes (2) ist und die Kapsel (1)
das mindestens eine komplementäre Element (4)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, der mindes-
tens eine Magnet (3, 3’) ein durch Betätigen eines
dazu an dem Handhabungselement (2) ausgebilde-
ten Betätigungsmittels (6) aktivierbarer sowie im ak-
tivierten Zustand durch eine Batterie (7) oder einen
Akkumulator mit Strom versorgter Elektromagnet
(3’) ist.

13. Kit nach einem der Ansprüche 2 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass im Inneren der Kapsel (1)
zwei Volumensegmente ausgebildet sind, in wel-
chen zwei unterschiedliche, der Flüssigkeit zuzufüh-
rende Substanzen enthalten sind.

14. Kit nach einem der Ansprüche 2 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kapsel (1) mindestens
eine granulierte Substanz enthält, bei der es sich um
einen der nachfolgenden, der Flüssigkeit zuzufüh-
renden Zusätze handelt:

- um einen Geschmackszusatz,
- um mindestens ein Vitamin,
- um ein sonstiges Nahrungsergänzungsmittel.

Claims

1. Method for the addition of at least one substance to
a liquid, such as in particular a drinking liquid, in a
vessel (8) using a capsule (1), which contains the at
least one substance and is provided with at least one
penetrable or removable seal (5, 5’), and a manipu-
lating element (2) for the capsule (1), wherein, after
its at least one seal (5, 5’) has been penetrated or
removed, the capsule (1) is inserted completely into
the vessel (8) containing the liquid in order to dis-
pense the at least one substance contained therein,
characterized in that, during the release of the at
least one substance, the capsule (1) is moved and
positioned within the vessel (8) by means of the ma-
nipulating element (2) through a vessel wall by virtue
of the capsule (1) and the manipulating element (2),
which are correspondingly designed for this, being
brought into magnetic operative connection with one
another.

2. Kit for the addition of at least one substance to a
liquid in a vessel (8), said kit comprising at least two
components (1, 2), namely a capsule (1) which con-
tains the at least one substance to be supplied to the
liquid and has at least one seal (5, 5’) which is to be
penetrated or removed to release the at least one
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substance and a manipulating element (2) for ma-
nipulating the capsule (1), characterized in that at
least one magnet (3, 3’) is a constituent part of one
of the components (1, 2) of the kit, and in that the
respectively other component (2, 1) has at least one
magnetically complementary element (4) which, in
order to manipulate the capsule (1) provided in the
vessel (8) containing the liquid after its at least one
seal (5, 5’) has been penetrated or removed, is to be
brought into magnetic operative connection with the
at least one magnet (3, 3’) and is metallic or also in
the form of a magnet, wherein the at least one mag-
net (3, 3’) of the one component (1, 2) and the at
least one complementary element (4) of the other
component (2, 1) are designed with regard to their
magnetic properties in such a way that the capsule
(1) is able to be moved and positioned within the
vessel (8) by means of the manipulating element (2)
through a vessel wall.

3. Kit according to Claim 2, characterized in that the
capsule (1) thereof is designed with regard to its
shape and size in such a way that, for the adequate
use of the kit, the capsule (1) is able to be introduced
into standardized drink bottles through the bottle
opening thereof.

4. Kit according to Claim 2 or 3, characterized in that
the at least one magnet (3, 3’) or the at least one
complementary element (4) is arranged in a chamber
formed inside the capsule (1).

5. Kit according to Claim 2 or 3, characterized in that
the capsule (1) is in the form of a plastic container,
in which the at least one magnet (3, 3’) or the at least
one complementary element (4) is arranged on a
container wall.

6. Kit according to Claim 5, wherein the at least one
magnet (3, 3’) is a constituent part of the manipulat-
ing element (2) and the capsule (1) has the at least
one complementary element (4), characterized in
that the at least one complementary element (4) is
in the form of a metallic element which is introduced
into the container wall consisting of the plastic or is
applied in the form of a metal layer to said container
wall.

7. Kit according to Claim 2 or 3, wherein the at least
one magnet (3, 3’) is a constituent part of the manip-
ulating element (2), characterized in that the cap-
sule (1) consists of a material which is able to be
magnetically attracted by means of the at least one
magnet (3, 3’) and thus the entire capsule (1) forms
the at least one complementary element (4).

8. Kit according to one of Claims 2 to 7, characterized
in that the manipulating element (2) is in the form of

an elongate stick or a knob, wherein the at least one
magnet (3, 3’) or the at least one complementary
element (4) of the manipulating element (2) is ar-
ranged on an end surface of the stick or bottom sur-
face of the knob, said end surface or bottom surface
being intended to face the vessel (8) containing the
liquid when the kit is being used.

9. Kit according to one of Claims 2 to 7, characterized
in that the manipulating element (2) is in the form of
an elongate handle, wherein the at least one magnet
(3, 3’) or the at least one complementary element (4)
is arranged on or as an integral part of a longitudinal
side of the handle-like manipulating element (2), said
longitudinal side being intended to face the vessel
(8) in order to manipulate the capsule (1) introduced
therein.

10. Kit according to Claim 9, characterized in that the
handle-like manipulating element (2) has a cutout
for the fingers of a hand of a person using the kit
comprising the manipulating element (2).

11. Kit according to one of Claims 2 to 10, characterized
in that the manipulating element (2) has a flexible
loop which is to be placed around the vessel (8) con-
taining the liquid and by means of which said manip-
ulating element, with the loop placed around the ves-
sel (8), is fixed to the vessel (8) regardless of the
existence of an operative connection with the cap-
sule (1), that is to say regardless of the action of a
magnetic force between the capsule (1) and the ma-
nipulating element (2).

12. Kit according to one of Claims 2 to 11, wherein the
at least one magnet (3, 3’) is a constituent part of the
manipulating element (2) and the capsule (1) has
the at least one complementary element (4), char-
acterized in that the at least one magnet (3, 3’) is
an electromagnet (3’) which is activatable by actua-
tion of an actuating means (6) formed for this purpose
on the manipulating element (2) and is powered in
the activated state by a battery (7) or a rechargeable
battery.

13. Kit according to one of Claims 2 to 12, characterized
in that two volume segments are formed inside the
capsule (1) and contain two different substances to
be supplied to the liquid.

14. Kit according to one of Claims 2 to 13, characterized
in that the capsule (1) contains at least one granu-
lated substance, which is one of the following addi-
tives to be supplied to the liquid:

- a flavour additive,
- at least one vitamin,
- some other nutritional supplement.
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Revendications

1. Procédé d’ajout d’au moins une substance à un li-
quide situé dans un récipient (8), tel qu’un liquide à
boire, à l’aide d’une capsule (1) qui contient l’au
moins une substance et qui est munie d’au moins
un élément de scellement (5, 5’) pouvant être trans-
percé ou retiré, et d’un élément de manipulation (2)
de la capsule (1), la capsule (1) étant complètement
insérée dans le récipient (8) contenant le liquide
après que son au moins un élément de scellement
(5, 5’) a été transpercé ou retiré afin de libérer l’au
moins une substance qu’elle contient, caractérisé
en ce que, lorsque l’au moins une substance con-
tenue est libérée à l’intérieur du récipient (8), la cap-
sule (1) est déplacée au moyen de l’élément de ma-
nipulation (2) à travers une paroi de récipient et po-
sitionnée du fait que la capsule (1) et l’élément de
manipulation (2), qui sont conçus de manière appro-
priée, sont reliés par une liaison fonctionnelle ma-
gnétique l’un à l’autre.

2. Kit d’ajout d’au moins une substance à un liquide
situé dans un récipient (8), lequel kit comprend au
moins deux composants (1, 2), à savoir une capsule
(1) contenant au moins une substance à apporter au
liquide et munie d’au moins un élément de scelle-
ment (5, 5’) à transpercer ou à retirer pour libérer
l’au moins une substance, et un élément de mani-
pulation (2) destiné à manipuler la capsule (1), ca-
ractérisé en ce qu’au moins un aimant (3, 3’) fait
partie de l’un des composants (1, 2) du kit et en ce
que l’autre composant (2, 1) comporte au moins un
élément magnétique complémentaire (4) qui est mé-
tallique ou également conçu comme un aimant qui
doit être amené en interaction magnétique avec au
moins un aimant (3, 3’) afin de manipuler la capsule
(1) placée dans le récipient (8) avec le liquide après
que son au moins un élément de scellement (5, 5’)
a été transpercé ou retiré, l’au moins un aimant (3,
3’) de l’un des composants (1, 2) et l’au moins un
élément complémentaire (4) de l’autre composant
(2, 1) étant conçus en termes de propriétés magné-
tiques de telle sorte que la capsule (1) puisse être
déplacée et positionnée à travers une paroi de réci-
pient à l’intérieur du récipient (8) au moyen de l’élé-
ment de manipulation (2).

3. Kit selon la revendication 2, caractérisé en ce que
sa capsule (1) est conçue quant à sa forme et sa
taille de manière que la capsule (1) puisse être in-
sérée dans des bouteilles de boisson normalisées à
travers l’ouverture de bouteille afin d’utiliser le kit de
manière appropriée.

4. Kit selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce
que l’au moins un aimant (3, 3’) ou l’au moins un
élément complémentaire (4) est disposé dans une

chambre ménagée à l’intérieur de la capsule (1).

5. Kit selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce
que la capsule (1) est conçue comme un récipient
en matière synthétique dans lequel l’au moins un
aimant (3, 3’) ou l’au moins un élément complémen-
taire (4) est disposé sur une paroi de récipient.

6. Kit selon la revendication 5, dans lequel l’au moins
un aimant (3, 3’) fait partie de l’élément de manipu-
lation (2) et la capsule (1) comporte l’au moins un
élément complémentaire (4), caractérisé en ce que
l’au moins un élément complémentaire (4) est conçu
comme un élément métallique qui est introduit dans
la paroi de récipient en matière synthétique ou est
appliqué sur ladite paroi de récipient sous la forme
d’une couche métallique.

7. Kit selon la revendication 2 ou 3, l’au moins un aimant
(3, 3’) faisant partie de l’élément de manipulation (2),
caractérisé en ce que la capsule (1) est en une
matière qui peut être attirée magnétiquement au
moyen de l’au moins un aimant (3, 3’) et donc l’en-
semble de la capsule (1) forme au moins un élément
complémentaire (4).

8. Kit selon l’une des revendications 2 à 7, caractérisé
en ce que l’élément de manipulation (2) est conçu
sous la forme d’un bâton allongé ou d’un bouton, l’au
moins un aimant (3, 3’) ou l’au moins un élément
complémentaire (4) de l’élément de manipulation (2)
étant disposé sur une face frontale du bâton ou une
surface de fond du bouton qui est dirigée vers le
récipient contenant le liquide (8) lors de l’utilisation
du kit.

9. Kit selon l’une des revendications 2 à 7, caractérisé
en ce que l’élément de manutention (2) est conçu
sous la forme d’une poignée allongée, l’au moins un
aimant (3, 3’) ou l’au moins un élément complémen-
taire (4) étant disposé sur un côté long de l’élément
de manipulation (2) en forme de poignée, qui est
dirigé vers le récipient (8) afin de manipuler la cap-
sule (1) introduite dans celui-ci, ou de manière à faire
partie intégrante dudit côté long.

10. Kit selon la revendication 9, caractérisé en ce que
l’élément de manipulation (2) en forme de poignée
comporte un évidement destiné aux doigts d’une
main d’une personne utilisant le kit avec l’élément
de manipulation (2).

11. Kit selon l’une des revendications 2 à 10, caracté-
risé en ce que l’élément de manipulation (2) com-
porte une boucle flexible qui doit être placée autour
du récipient (8) contenant le liquide et au moyen de
laquelle ledit élément de manipulation est fixé au ré-
cipient (8) lorsque la boucle est placée autour du
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récipient (8), indépendamment de la présence d’une
liaison fonctionnelle avec la capsule (1), c’est-à-dire
indépendamment de l’action d’une force magnétique
entre la capsule (1) et l’élément de manipulation (2).

12. Kit selon l’une des revendications 2 à 11, l’au moins
un aimant (3, 3’) faisant partie de l’élément de ma-
nipulation (2) et la capsule (1) comportant l’au moins
un élément complémentaire (4), caractérisé en ce
que l’au moins un aimant (3, 3’) est un électroaimant
(3’) qui peut être activé par actionnement d’un moyen
d’actionnement (6) formé pour cela sur l’élément de
manipulation (2) et qui, à l’état activé, est alimenté
en courant par une batterie (7) ou un accumulateur.

13. Kit selon l’une des revendications 2 à 12, caracté-
risé en ce que deux segments de volume sont for-
més à l’intérieur de la capsule (1), dans lesquels sont
contenues deux substances différentes à apporter
au liquide.

14. Kit selon l’une des revendications 2 à 13, caracté-
risé en ce que la capsule (1) contient au moins une
substance granulée qui est l’un des additifs suivants
à ajouter au liquide :

- un additif de saveur,
- au moins une vitamine,
- un autre complément alimentaire.
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